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1. PRÜFUNGSAUFTRAG  
 
Entsprechend § 128 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) i. V. m.  
§ 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO obliegt der Revision die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechen-
schaftsberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 der 
 
 

- Stadt Weilburg an der Lahn-  
 
 

nachfolgend auch Stadt Weilburg genannt. 
 
 
Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden die Regelungen der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142) und der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), sowie 
die Hinweise zur GemHVO und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches (HGB) in der jeweils aktuellen Fassung zugrunde gelegt. 
 
Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht. Er wurde 
in Anlehnung an die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschluss-
prüfungen“ des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR, vgl. IDR-L-260) erstellt. 
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2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 
 

2.1 Wirtschaftliche Lage der Stadt und Verlauf der Haushaltswirtschaft 
 
Im Jahresabschluss sowie Rechenschaftsbericht wurden folgende wesentlichen 
Aussagen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und zur Lage der Stadt Weilburg 
getroffen. 
 
„Am 7. Dezember 2017 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weil-
burg die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss von 
1.062.345 €, davon 612.345 € im ordentlichen Ergebnis, und einer geplanten Erhö-
hung des Zahlungsmittelbestands von 10.748 €. Sie wurde am 18. Januar 2018 von 
der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen genehmigt. 
 
Am 13. Dezember 2012 hatte die Stadtverordnetenversammlung den Beitritt der 
Stadt Weilburg zum Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) einschließlich Konso-
lidierungsvertrag zwischen Stadt und Land beschlossen. Der Vertrag wurde am 
14. Februar 2013 unterzeichnet. Dadurch konnten bis 2016 Darlehen und Kassen-
kredite in Höhe von insgesamt 10.252.701 € in den KSH umgeschuldet werden. 
 
Im Schutzschirmvertrag wurden zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen sowie die 
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2013 bis 2020 vereinbart. In den Jah-
ren 2013 und 2014 konnte wegen unerwarteter starker Einbrüche bei der Gewerbe-
steuer der vereinbarte Konsolidierungspfad nicht eingehalten werden. Die Auflagen 
zur Haushaltsgenehmigung 2015 schrieben einen Ausgleich dieser Abweichungen 
bis spätestens 2017 vor. Dies konnte bereits zum 31. Dezember 2016 erreicht wer-
den. 
Da 2017 die Stadt Weilburg zum dritten Mal mit einem Überschuss im ordentlichen 
Ergebnis abschließt, konnte sie nach Vorlage des Prüfungsberichts zum Jahresab-
schluss 2017 am 16. Oktober 2019 aus dem KSH entlassen werden. 
 
In 2018 konnte die Stadt Weilburg von der guten gesamtwirtschaftlichen Lage profi-
tieren und hohe Steuererträge erzielen. Haupteinnahmequellen sind nach wie vor die 
Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die zusammen 
42% der Erträge des ordentlichen Ergebnisses 2018 ausmachen. Beide sind stark 
von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig. So lag die Gewerbesteuer in den 
Jahren 2009 bis 2014 zwischen 3,8 und 5,2 Mio. €. In 2015 bis 2017 lag sie bei rund 
6 Mio. €, in 2018 wurde ein Rekordergebnis von 8,2 Mio. € erzielt. 
 
Bei den Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses stellt wie in den Vorjahren 
auch in 2018 die Kreis- und Schulumlage mit 34,1% den größten Anteil, gefolgt von 
den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 25,5%, den Aufwendungen des 
Produktbereichs 06 „Kinder- Jugend und Familienhilfe“ mit 13,8% und den Aufwen-
dungen des Produktbereichs 11 „Ver- und Entsorgung“ mit 8,0%. Dabei beträgt bei 
den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Anteil des Produktbereichs 06 
mittlerweile 33,6%, der des Bauhofs (einschließlich Grünflächenpflege, Straßenrei-
nigung und Winterdienst“) liegt bei 15,8%. 
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Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gab es vor allem Mindererträge bei 
Bußgeldern und Verwarnungen sowie bei den Kindergartengebühren. Mehrerträge 
konnten bei den Abwassergebühren, den Parkgebühren und den Schwimmbädern 
erzielt werden. 
Bei den Kostenersatzleistungen und –erstattungen kam es zu Mehrerträgen vor 
allem im Friedhofsbereich und bei der Vollstreckung; bei den Erträgen aus Zuweis-
ungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen gab es vor 
allem höhere Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen. 
Die Wertberichtigungen auf Forderungen konnten um 285 T€ herabgesetzt werden. 
Hinzu kamen Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen sowie Mehrerträge 
bei der Mittagsverpflegung in den Kitas und den Konzessionsabgaben. 
 
Der Hauptgrund für Überschreitungen bei den Versorgungsaufwendungen waren 
höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Einsparungen gab 
es in fast allen Bereichen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, vor 
allem bei der Instandhaltung und den Energiekosten. 
Die Verbandsumlage des Abwasserverbands fiel 60 T€ niedriger aus als geplant. 
Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer fiel die Gewerbesteuerumlage 
289 T€ höher als geplant aus. Andererseits konnten von der Rückstellung für die 
Kreis- und Schulumlage 414 T€ aufgelöst werden. 
 
Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses von 2.453 T€ verwandelte sich der nega-
tive Zahlungsmittelbestand von -102 T€ am 31. Dezember 2017 in einen positiven 
Bestand von 2.351 T€ am 31. Dezember 2018. 
 
Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit entspricht ungefähr den Mehreinnahmen bei der Gewer-
besteuer. Die höheren Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage konnten durch 
Einsparungen bei den Personalauszahlungen und den Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen kompensiert werden. 
Zusammen mit den Einzahlungen ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.818 T€, der 2.048 T€ über dem Haushalts-
ansatz liegt. 
Von den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen sind nicht alle in 2018 eingegangen und es wurden weniger 
Grundstücke verkauft als geplant. 
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind für die Anlagen im Bau entstanden, die 
am 31. Dezember 2018 noch nicht fertig gestellt waren. Sie wurden teilweise nicht 
als solche geplant, sondern bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden, daher sind beide Positionen in Summe zu betrachten. Die Differen-
zen zwischen Ansatz und Ergebnis liegen vor allem an Baumaßnahmen, die sich 
über mehrere Jahre erstrecken, und Investitionen, die später begonnen wurden als 
im Investitionsplan ursprünglich vorgesehen. Von den noch verfügbaren Mitteln wur-
den 4.988 T€ als Haushaltsausgabereste nach 2019 übertragen. 
Bei den haushaltsunwirksame Einzahlungen sind 1.000 T€ Ablösung von Kassenkre-
diten durch die Hessenkasse enthalten. Die Hälfte davon muss die Stadt Weilburg in 
2019 und 2020 an das Sondervermögen Hessenkasse zurückzahlen. 
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Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 
Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Verlauf der Haushaltswirtschaft der 
Stadt Weilburg geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt 
wieder. 
 
 

2.2 Künftige Entwicklung mit Chancen und Risiken 
 
Im Rechenschaftsbericht wurden folgende wesentliche Aussagen zur künftigen 
Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt 
Weilburg getroffen: 
 
„Chancen 
 
Wie bereits unter Punkt 2 des Rechenschaftsberichts erwähnt, ist trotz der hohen 
Kosten eine qualifizierte Kinderbetreuung zusammen mit einem umfassenden Bil-
dungsangebot ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt Weilburg an der Lahn. Hinzu 
kommt, dass für eine Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und 
die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen (z.B. KIFÖG) die Vorhaltung eines so 
hohen Betreuungsangebotes notwendig ist und daher eine Pflichtaufgabenstellung 
bei hohem Kostenentwicklungsrisiko darstellt. 
 
Durch die Vorhaltung einer breiten und qualifizierten Kinderbetreuung und durch eine 
wohnungsbaufreundliche Politik, die sowohl die Realisierung von Neubaugebieten 
als auch die Schaffung von attraktivem Wohnungsraum zum Ziel hat, bietet sich 
zwangsläufig die Möglichkeit, sinkenden Einwohnerzahlen und einer drohenden 
Überalterung der Bevölkerung entgegen zu wirken. Dies ist vor dem Hinblick der un-
ter Punkt 2. aufgeführten strukturellen Bedeutung der Einkommensteueranteile für 
die wirtschaftliche Situation der Stadt Weilburg ein unabdingbares Ziel der Stadtent-
wicklung. 
 
Auch die weitere Intensivierung der Ansiedlung von Handels-, Industrie- und Dienst-
leistungsbetrieben und die Weiterentwicklung bestehender Unternehmen in Weilburg 
sind für eine Stabilisierung der Gewerbesteuereinnahmen von immens hoher Be-
deutung. Hierbei werden in Zukunft auch bauleitplanerische Schwerpunkte gesetzt 
werden müssen. Auch die Ausweisung von Gewerbegebieten wird für dieses Bemü-
hen erforderlich sein. 
 
Risiken 
 
Trotz der demographischen Prognosen muss, bei gleichzeitigen Anstrengungen die-
sem Trend entgegen zu wirken, eine ausreichende Infrastruktur aufrechterhalten 
werden. Deren Finanzierung gestaltet sich immer schwieriger. Hinzu kommen immer 
strengere Vorschriften in den Bereichen Brandschutz und Abwasserbeseitigung so-
wie die Umsetzung der Mindestverordnung bei der Kinderbetreuung. Auch die demo-
graphische Entwicklung mit steigendem Altersdurchschnitt stellt eine große Heraus-



Schlussbericht über die  Kreisausschuss 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018  des Landkreises Limburg-Weilburg 
der Stadt Weilburg an der Lahn  - Sonderdienst Revision - 
 

Seite 7 von 33  
 

forderung für die Stadt Weilburg dar. Hier werden langfristig entsprechende Ange-
bote durch die Stadt Weilburg erfolgen müssen. 
 
Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen des 
ordentlichen Ergebnisses schwankt seit 2014 zwischen 24% und 29%, in 2018 lag er 
bei 26%. Dabei fanden Steigerungen vorwiegend im Bereich der Kinderbetreuung 
statt. 
Der Anteil der Kreis- und Schulumlage dagegen ist von 29% in 2013 auf 34% in 2017 
gestiegen, lediglich in 2015 lag er bei 28%. Da dieser auf Dauer größte Aufwands-
posten nicht durch die Stadt Weilburg beeinflussbar ist, stellt er bei den Aufwendun-
gen das größte Haushaltsrisiko dar. Bei den Einnahmen ist vor allem die Gewerbe-
steuer von großen Schwankungen geprägt. 
Die Verluste im ordentlichen Ergebnis des Produktbereichs 06 „Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe“ schwankten in den Jahren 2014 bis 2017 zwischen dem Doppelten 
und dem Dreifachen des Überschusses im gesamten ordentlichen Ergebnis. In 2018, 
nach Einführung der erhöhten Beitragsfreistellung durch das Land, lag er erstmals 
nur knapp über dem Überschuss im ordentlichen Ergebnis. Dies macht deutlich, wie 
wichtig eine Entlastung der Kommunen bei den Aufwendungen für die Kinderbetreu-
ung ist, um dauerhaft ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreichen zu 
können.“ 
 
Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 
Die Aussagen im Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018 spiegeln im We-
sentlichen die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung nach Auffassung 
der Revision zutreffend wider. 
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 
 

3.1 Gegenstand der Prüfung 
 
Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses, 
bestehend aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie An-
hang und des Rechenschaftsberichtes liegen in der Verantwortung des Magistrats 
der Stadt Weilburg.  
 
Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen 
Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, 
der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Ver-
mögensgegenstände und über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 
 
Dazu hat die Revision den Haushaltsplan, die Buchführung, die Anlagen, den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, bestehend aus der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Vermögensrechnung sowie den 
Anhang und den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2018 (Anlagen) der Stadt Weilburg geprüft. Der Jahresabschluss 
wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der HGO bzw. 
GemHVO aufgestellt. 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften über den Jahresabschluss, den Anhang und den Rechenschaftsbericht 
sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen. 
 
Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung 
und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit 
sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss, Anhang und Rechenschafts-
bericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses, des 
Anhangs und des Rechenschaftsberichts. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 
 
Schwerpunktmäßig wurden Prüfungen in folgenden Bereichen zur Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und Bestimmungen 
durchgeführt: 
 

• Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft  
• Schwerpunktprüfung Sachanlagen 

 
Neben den Schwerpunkten, die sich aus den Produkten ergeben, wurden auch 
Schwerpunkte nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit gesetzt. Hier wurden die bi-
lanziellen Veränderungen (delta) zwischen den Bilanzwerten des Vorjahres und des 
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Berichtsjahres, die sich aus der zu Beginn der Prüfung vorgelegten Vermögensrech-
nung ergaben, zugrunde gelegt. Diese lagen in den Bereichen: 
 
I. Aktiva 

• Bilanzposition 1.2.3 – Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver-
mögen, delta 1.223.155,48 € 

• Bilanzposition 1.2.6 – Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, 
delta  1.135.071,37 €  

• Bilanzposition 2.3.2 – Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abga-
ben, Umlagen, delta 469.299,24 € 

• Bilanzposition 2.3.4 – Forderungen gegen verbundene Unternehmen,  
delta -402.146,22 € 

• Bilanzposition 2.4 – Flüssige Mittel, delta 1.846.360,66 € 
 
II. Passiva 

• Bilanzposition 1.1 - Nettoposition, delta 500.000 € 
• Bilanzposition 3.2 - Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 

FAG …, delta -413.556 € 
• Bilanzposition 4.2.1 – Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten,  

delta 942.566,91 €  
• Bilanzposition 4.2.3 – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquidi-

tätssicherung, delta -606.888,77 € 
• Bilanzposition 4.9 – Sonstige Verbindlichkeiten, delta 555.603,83 € 

  
Des Weiteren wurden u.a. Prüfungen in den nachfolgenden Positionen innerhalb der 
Ergebnisrechnung vorgenommen: 
 
I. Erträge: 

• Sachkonto 5110021 – Grabnutzungsgebühren i. H. v. 78.151,40 € 
• Sachkonto 5259000 – Sonstige aktivierte Eigenleistungen  i. H. v. 19.767,50 €  
• Sachkonto 5380000 – Erträge aus Herabsetzung/Auflösung von Rückstellun-

gen (außer Instandhaltung) i. H. v. 105.237,91 € 
• Sachkonto 5393000 – Erträge Herabsetzung von Wertberichtigungen auf 

Forderungen i. H. v. 285.046,75 € 
• Sachkonto 5401010 – Schlüsselzuweisungen i. H. v. 6.663.527 € 
• Sachkonto 5430100 – Schuldendiensthilfen vom Land i. H. v. 144.139,58 € 
• Sachkonto 5500100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  

i. H. v. 6.050.836,83 € 
• Sachkonto 5504000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

i. H. v. 990.810,29 €  
• Sachkonto 5910000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, 

Gebäuden und Anlagen i. H. v. 399.582,74 €  
• Sachkonto 5990910 – sonstige außerordentliche Erträge investiv  

i. H. v. 6.573,22 € 
 

II. Aufwendungen: 
• Sachkonto 6063000 – Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 

i. H. v. 127.861,45 € 
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• Sachkonto 6101000 – Fremdleistungen für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. i. 
H. v. 513.085 € 

• Sachkonto 6161000 – Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 
(Bauunterhaltung) i. H. v. 319.002,02 € 

• Sachkonto 6165000 – Fremdinstandhaltung an Sachanlagen im Gemeinge-
brauch, Infrastrukturvermögen i. H. v. 303.918,06 €  

• Sachkonto 6201000 – Entgelt für geleistete Arbeitszeit i. H. v. 4.854.026,87 € 
• Sachkonto 6301100 – Veränd. Rückst. f. Urlaubs- u. Zeitguth. von Beamten 

i. H. v. 33.475,64 € 
• Sachkonto 6451000 – Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Be-

schäftigte i. H. v. 451.359,45 € 
• Sachkonto 6701000 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen i. H. v. 47.113,41 € 
• Sachkonto 6970000 – Einstellung in sonst. Sonderposten i. H. v. 36.359,39 € 
• Sachkonto 7128000 – Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 

i. H. v. 1.254.504,54 €  
• Sachkonto 7128020 – Zuschüsse Förderprogramm familienfreundl. Bauen 

i. H. v. 15.000 € 
• Sachkonto 7354100 – Kreis- und Schulumlage i. H. v. 10.710.243 €  
• Sachkonto 7380100 – Gewerbesteuerumlage i. H. v. 1.362.902,96 € 
• Sachkonto 7710000 – Bankzinsen (für Darlehen) i. H. v. 535.214,62 € 
• Sachkonto 7970000 – periodenfremde Aufwendungen i. H. v. 39.588,03 € 

 
Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände  war nicht Gegenstand der Prüfung des 
Jahresabschlusses, des Anhangs und des Rechenschaftsberichts. 
 
Prüfungsfeststellungen sind den Verantwortlichen mitgeteilt und von diesen aner-
kannt worden. Verstöße die einer besonderen Berichtsdarstellung an dieser Stelle 
bedürfen, wurden nicht festgestellt. 
 
 

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 
 
Die Revision hat die Prüfung nach §§ 128 und 131 HGO und dem risikoorientierten 
Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDR festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen (vgl. IDR-L-200). 
 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchfüh-
rung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen 
Fehlaussagen sind. 
Entsprechend dem risikoorientierten Prüfungsansatz hat die Revision eine am Risiko 
der Stadt Weilburg ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungs-
planung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltung, erster 
analytischer Prüfungshandlungen, einer grundsätzlichen Beurteilung des internen 
Kontrollsystems (IKS) und des Risikomanagements erstellt. Das IKS wurde bei der 
Prüfungsplanung nur rechnungslegungsbezogen berücksichtigt. 
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Darauf aufbauend wurde ein risikoorientiertes Prüfungsprogramm - jeweils bezogen 
auf die ausgewählten Prüffelder - entwickelt. Die ausgewählten Prüffelder wurden auf 
der Grundlage der Risikofaktoren festgelegt. Dabei wurde die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen IKS der Stadt Weilburg bei Art und Umfang der 
Prüfungshandlungen berücksichtigt. 
 
Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die 
Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht ein. Sie 
beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliede-
rungsgrundsätze, wesentlicher Einschätzungen des Magistrates sowie eine Beur-
teilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses mit Anhang und Rechenschafts-
bericht. Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshand-
lungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur 
Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten 
Auswahl bzw. zum Teil auf mathematisch-statistischen Verfahren.  
 
Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschafts-
berichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben 
sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Er-
kenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Weilburg vermitteln und die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen. 
Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen so-
wie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der 
risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl bzw. 
zum Teil auf mathematisch-statistischen Verfahren. 
 
Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden 
Schwerpunkten geführt: 
 

• Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft  
• Schwerpunktprüfung Sachanlagen 

 
Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Ein-
satz des Prüfers/ der Prüferin wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte 
unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. 
 
Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende 
Prüfungsergebnisse und Arbeiten Dritter verwendet: 
 

• Unvermutete Kassenprüfungen der Revision des Landkreises Limburg- 
Weilburg vom 23. Mai 2018 und vom 7. November 2018 

• Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 
durch die Revision des Landkreises Limburg- Weilburg vom 4. Juni 2019 

• Gutachten über die Pensions- und Beihilferückstellungen des Kommunalen 
Dienstleistungszentrums Wiesbaden (KDZ) zum 31. Dezember 2018 

• 214. Vergleichende Prüfung "Vertragsmanagement" nach dem Gesetz zur Re-
gelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen 
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Die Revision ist der Auffassung, dass die durchgeführte Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet. Ausgangspunkt der Prüfung war der 
geprüfte und unter dem Datum vom 4. Juni 2019 mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 2017 nebst Anhang der Stadt. 
 
Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die unter Ziffer 2 der 
Vollständigkeitserklärung aufgeführten Personen erteilt. Die zur Verfügung gestellten 
Prüfunterlagen waren vollumfänglich und transparent, sowie gut nachvollziehbar. Der 
Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichts am 3. Februar 2020 schriftlich bestätigt. 
 
Der Stadt Weilburg wurde am 28. April 2020 der Entwurf des Berichtes über die 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018 übersandt. Die Stadt Weilburg hat auf ein 
Abschlussgespräch verzichtet. 
.  
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4. Systemprüfungen 
 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

4.1.1 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Nachtragssatzung  
 
Nach § 128 HGO ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zu prüfen, ob der 
Haushaltsplan eingehalten wurde. Hierzu wurde im Ergebnishaushalt ein Abgleich 
zwischen den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen und den Jahresergebnissen im 
ordentlichen Ergebnis vorgenommen: 
 

 

 
Prüfungsfeststellung: 
Beim o. g. Abgleich ergab sich keine Differenz. Dies lässt auf eine korrekte Ein-
stellung im System (Finanzprogramm) schließen. 
 
Grundsätzlich sind die ins Prüfungsjahr übertragenen Haushaltsreste aus dem Vor-
jahr einschließlich ggf. beschlossener über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen 
in den Ansatz des aktuellen Jahres zu übernehmen und ergeben einen fortgeschrie-
benen Ansatz, der in der Ergebnisrechnung als Summe des ordentlichen Ergeb-
nisses ausgewiesen wird.  
 

Fortg. Ansatz Ergebnis 2018 Differenz
1 Innere Verwaltung -2.642.391,00 € -2.505.901,19 € 136.489,81 €
2 Sicherheit und Ordnung -924.265,00 € -1.029.833,69 € -105.568,69 €
3 Schulträgeraufgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft -348.588,00 € -329.156,41 € 19.431,59 €
5 Soziale Leistungen -62.740,00 € -46.571,83 € 16.168,17 €
6 Kinder/Jugend- und Familienhilfe -2.906.126,00 € -2.792.328,25 € 113.797,75 €
7 Gesundheitsdienste 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Sportförderung -116.171,00 € -109.487,76 € 6.683,24 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung -275.165,00 € -268.461,59 € 6.703,41 €

10 Bauen und Wohnen -775.083,00 € -793.559,93 € -18.476,93 €
11 Ver- und Entsorgung 1.371.375,00 € 1.447.175,99 € 75.800,99 €
12 Verkehrsflächen und -Anlagen -1.737.186,00 € -1.715.160,26 € 22.025,74 €
13 Natur- und Landschaftspflege -767.490,00 € -647.352,53 € 120.137,47 €
14 Umweltschutz 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus -910.120,00 € -921.499,04 € -11.379,04 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.706.295,00 € 12.528.082,02 € 1.821.787,02 €

612.345,00 € 2.815.945,53 € 2.203.600,53 €

Gesamtergebnisrechnung 612.345,00 € 2.815.945,53 € 2.203.600,53 €

Differenz 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ordentliche Ergebnisse aus den Teilergebnisrechnungen
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Prüfungsfeststellung: 
Da es im Jahr 2018 weder zu über- oder außerplanmäßigen Mehraufwendungen 
gem. § 100 HGO gekommen ist noch übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren zur 
Verfügung standen, ist der Haushaltsansatz gleich dem fortgeschriebenen Ansatz. 
 
Der Jahresabschluss des Jahres 2018 schloss im ordentlichen Ergebnis (nach Prü-
fung) insgesamt 2.203.600,53 € besser ab als geplant. Die wesentlichen Ergebnisse 
des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen 
wurden auf Produktebene im Rechenschaftsbericht erläutert. 
 
 
Im Finanzhaushalt erfolgte ein Abgleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz 
und den ausgewiesenen Werten in den Teilfinanzrechnungen bei den Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit. 
 

 
 
Prüfungsfeststellung: 
Eine Gegenüberstellung der Auszahlungen aus Investitionen gemäß fortgeschrieben-
en Ansatz mit den Auszahlungen des fortgeschriebenen Ansatzes aus Investitionen 
innerhalb der Teilhaushalte hat ebenfalls zu keinen Differenzen geführt. 
Dies lässt auch in diesem Bereich auf eine korrekte Einstellung im System (Finanz-
programm) schließen. 
 
Die ins Jahr 2018 übertragenen Haushaltsreste aus dem Vorjahr sind in den Ansatz 
2018 zu übernehmen und ergeben ggf. einschließlich beschlossener über- oder au-

Fortg. Ansatz Ergebnis 2018 Differenz
1 Innere Verwaltung -190.500,00 € -87.834,66 € -102.665,34 €
2 Sicherheit und Ordnung -1.520.106,00 € -1.118.744,32 € -401.361,68 €
3 Schulträgeraufgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft -35.250,00 € -32.669,40 € -2.580,60 €
5 Soziale Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Kinder/Jugend- und Familienhilfe -245.650,00 € -122.297,84 € -123.352,16 €
7 Gesundheitsdienste 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Sportförderung -4.760,00 € -6.924,67 € 2.164,67 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung -590.930,00 € -390.800,00 € -200.130,00 €

10 Bauen und Wohnen -4.070,00 € -1.127,93 € -2.942,07 €
11 Ver- und Entsorgung -2.304.700,00 € -1.076.400,92 € -1.228.299,08 €
12 Verkehrsflächen und -Anlagen -5.098.545,00 € -1.919.393,31 € -3.179.151,69 €
13 Natur- und Landschaftspflege -605.187,00 € -192.067,71 € -413.119,29 €
14 Umweltschutz 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus -1.396.849,00 € -564.691,50 € -832.157,50 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-11.996.547,00 € -5.512.952,26 € -6.483.594,74 €

Gesamtfinanzrechnung -11.996.547,00 € -5.512.952,26 € -6.483.594,74 €

Differenz 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Teilfinanzrechnungen
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ßerplanmäßigen Auszungen einen fortgeschriebenen Ansatz, der in der Finanz-
rechnung als Summe für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen wird.  
 
Haushaltsansatz 2018 (Lt. Haushaltssatzung) 6.499.800,00 € 
+Nachtrag 0,00 € 
+ÜPL/APL 0,00 € 
+ übertragene Haushaltsreste 2017 nach 2018 5.496.747,00 € 
Summe 11.996.547,00 € 
Fortgeschriebener Ansatz (lt. Finanzrechnung) 11.996.547,00 € 
Differenz 0,00 € 
 
Auch dieser Abgleich ergab keine Differenz. Dies lässt auch in diesem Bereich auf 
eine korrekte Einstellung im Finanzprogramm schließen. 
In das Haushaltsjahr 2019 wurden Haushaltsreste i. H. v. 4.988.122 € übertragen. 
 
 
Berichtspflicht 
 
Nach § 28 Abs.1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den 
Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Nach Ziffer 2 der Hinweise zu § 28 
GemHVO hat der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung mindestens zweimal 
im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Nach Ziffer 1 der Hinweise ist in den Be-
richten auch darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen Ziele (§ 4 
Abs. 2 letzter Satz GemHVO) erreicht werden. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Die Stadtverordnetenversammlung wurde am 23. August 2018, 8. November 2018 
und am 25. März 2019 über den Stand des Haushaltsvollzugs informiert. In der 
Sitzung am 25. März 2019 wurde über den vorläufigen Jahresabschluss 2018 
berichtet.  
Die Vorgaben des § 28 Abs. 1 GemHVO wurden eingehalten. 
 
 
Nachtragssatzung 
 
Nach § 98 HGO hat die Gemeinde unter folgenden Voraussetzungen unverzüglich 
eine Nachtragssatzung zu erlassen: 
 

• Erheblicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 
• Wesentliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbedarfs 
• Erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt und Ausgleich nur durch Änderung 

der Haushaltssatzung 
• Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen 
• Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen 
• Veränderungen im Stellenplan 

 



Schlussbericht über die  Kreisausschuss 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018  des Landkreises Limburg-Weilburg 
der Stadt Weilburg an der Lahn  - Sonderdienst Revision - 
 

Seite 16 von 33  
 

Prüfungsfeststellung: 
Die Aufstellung eines Nachtragshaushalts war im Berichtsjahr gem. § 98 HGO nicht 
erforderlich. Daher wurde auch kein Nachtragshaushalt erlassen. 
 
Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen 
 
Nach § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind 
und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und 
Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung 
keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen nach Umfang oder Bedeutung 
erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich keine über- oder außerplanmäßigen Auszahlun-
gen und Aufwendungen. 
 
 

4.1.2 Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten 
 
Investitionskredite 
 
Nach § 103 Abs. 1 HGO dürfen Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investi-
tionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen 
werden. Über die Aufnahme entscheidet die Gemeindevertretung, soweit sie keine 
andere Regelung trifft. 
Die Kreditermächtigung gilt nach § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste 
Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haus-
haltssatzung. 
 
Prüfungsfeststellung: 
In der Haushaltssatzung 2018 wurden Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 3.477.250 € veranschlagt. Aus dem Vorjahr 
stand noch eine Kreditermächtigung i. H. v. 947.311 € zur Verfügung. Hieraus erge-
ben sich im Haushaltsjahr 2018 Gesamtkreditermächtigungen i. H. v. 4.424.561 €. 
 
Die Stadt Weilburg hat im Jahr 2018 Darlehen i. H. v. insgesamt 2.506.312,65 € auf-
genommen. Über das Jahr 2018 hinaus stand somit noch eine Kreditermächtigung 
für Investitionskredite i. H. v. 1.924.498,35 € zur Verfügung. § 103 HGO wurde be-
achtet. 
 
 
Liquiditätskredite 
 
Nach § 105 Abs. 1 HGO kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushalts-
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satzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen 
Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus 
bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung. Der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
Prüfungsfeststellung 1: 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, war nach § 4 der Haushaltssatzung auf 6 Mio. € festgesetzt. 
In 2018 bestand eine mit der Kreissparkasse Weilburg vertraglich vereinbarte Kredit-
linie in Form eines Kontokorrentkredites i. H. v. 6 Mio. €. 
 
Zum 31. Dezember 2018 wiesen die im Tagesabschluss aufgeführten Bankkonten 
der Stadt Weilburg einen positiven Saldo aus. Die Stadt Weilburg hat zum 
Bilanzstichtag keine Liquiditätskredit in Anspruch genommen.. 
 
Im Berichtsjahr erhielt die Stadt Weilburg von der Hessenkasse eine Zahlung i. H. v. 
1 Mio. € für die Ablösung von Kassenkrediten. Dieser Betrag bestand aus:  
 

1. einem nichtrückzahlbaren Anteil i. H. v. 500.000 € und  
2. einem rückzahlbaren Anteil i. H. v. 500.000 €.  

 
Die Verbuchung erfolgte korrekt nach den Vorschriften des Gesetzes zur Sicherstel-
lung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirk-
samen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG). Darüber 
hinaus wurde geprüft, ob im Berichtsjahr die gültige Höchstgrenze gem. § 105 Abs. 1 
HGO eingehalten wurde. 
 
Prüfungsfeststellung 2: 
Die Auswertung aller registrierten Tagesabschlüsse des Jahres 2018 ergab, dass es 
zu keiner Überschreitung des Liquiditätskredithöchstrahmens kam.  
 

4.1.3 Haushaltssicherungskonzept 
 
Die Gemeinde hat nach § 92 Abs. 5 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-
stellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Auf-
wendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungs-
möglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder Fehlbeträge aus Vorjahren aus-
zugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum 
Fehlbeträge erwartet werden. 
 
Prüfungsfeststellung: 
In der Haushaltsplanung war kein Fehlbedarf ausgewiesen und es waren keine 
Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen. Ebenso war in der Ergebnis- und 
Finanzplanung kein Defizit geplant.  Somit war ein Haushaltssicherungskonzept 
entbehrlich. 
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4.1.4 Bekanntmachung Haushaltssatzung und vorl. Haushaltsführung 
 
Nach § 94 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushalts-
satzung zu erlassen. Nach § 94 Abs. 3 HGO tritt die Haushaltssatzung mit Beginn 
des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Gem. § 97 Abs. 4 HGO 
ist die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichts-
behörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haus-
haltsjahres erfolgen.  
 
Prüfungsfeststellung 1: 
Die Vorlage der Haushaltssatzung 2018 an die Aufsichtsbehörde erfolgte am 8. De-
zember 2017. Die gesetzliche Frist wurde somit um acht Tage überschritten. 
 
 
Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt ge-
macht, gelten die Regelungen des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung). Danach 
darf die Gemeinde nur die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich ver-
pflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 
sind. Freiwillige Leistungen, wie zum Beispiel Zuschüsse zu Veranstaltungen oder 
Festen, erfüllen diese Voraussetzungen nicht. 
 
Prüfungsfeststellung 2: 
Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 18. Januar 2018 
durch die Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Gießen) erteilt. Die Bekanntma-
chung gem. § 97 Abs. 5 HGO erfolgte am 26. Januar 2018 im „Weilburger Tageblatt“, 
so dass sich die Stadt Weilburg bis zum 26. Januar 2018 im Status der vorläufigen 
Haushaltsführung befand.  
Aufgrund der kurzen Zeitdauer wurde auf eine weitergehende Prüfung der Einhaltung 
der Bestimmungen des § 99 HGO verzichtet. 
 
 

4.1.5 Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
 
a) Haushaltswirtschaft der Stadt Weilburg 
 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit lässt sich an der Entwicklung und dem Verlauf 
der Haushaltswirtschaft beurteilen. Hierfür dient als Gradmesser das Jahresergebnis, 
welches in ordentliches und außerordentliches Ergebnis aufzuteilen ist. 
Vordergründig ist das ordentliche Ergebnis, welches aus der Differenz zwischen den 
ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ermittelt wird, maßge-
bend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Es 
stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit dar.  
 
Der Verlauf der Haushaltswirtschaft 2018 der Stadt Weilburg stellte sich wie folgt dar: 
 
Ordentliches Ergebnis gem. Haushaltssatzung 2018:           612.345,00 € 
Ordentliches Ergebnis 2018 nach Prüfung Revision:         2.815.945,53 € 

http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ergebnis.html
http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ertraege-ordentliche.html
http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-aufwendungen-ordentliche.html


Schlussbericht über die  Kreisausschuss 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018  des Landkreises Limburg-Weilburg 
der Stadt Weilburg an der Lahn  - Sonderdienst Revision - 
 

Seite 19 von 33  
 

 
Das Haushaltsjahr 2018 schloss nach Prüfung des Abschlusses durch die Revision 
mit einem Gesamtüberschuss von 3.201.342,62 € ab. Dieses Ergebnis setzte sich 
aus dem v. g. Überschuss im ordentlichen Ergebnis und einem Überschuss im 
außerordentlichen Ergebnis von 385.397,09 € zusammen. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Gegenüber dem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis gemäß Haushalts-
satzung i. H. v. 612.345 € hat sich somit der Jahresabschluss um 2.203.600,53 € 
verbessert. 
 
 
Nach § 51 Abs. 1 GemHVO sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse 
von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Die entsprechenden Erläuterungen finden 
sich im Rechenschaftsbericht der Stadt (vgl. Ausführung zum Verlauf der Haushalts-
wirtschaft innerhalb der Ergebnisrechnung, Seiten 4 bis 6). 
 
Die Stadt Weilburg hat seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 im ordentli-
chen Ergebnis folgende Jahreswerte erzielt: 
 

Haushaltsjahr ordentliches Ergebnis 
2009 - 2.214.428,82 €  
010 - 2.312.944,73 €  
2011 - 1.157.073,39 €  
2012 - 1.353.540,16 €  
2013 - 1.604.596,41 €  
2014 677.904,26 €  
2015 1.075.726,70 €  
2016 1.220.585,66 € 
2017 751.921,28 € 
2018 2.815.945,53 € 

 
Prüfungsfeststellung: 
Die fünf ersten doppischen Jahresabschlüsse wiesen Fehlbeträge aus. In den Jah-
resabschlüssen seit 2014 wurden positive ordentliche Ergebnisse erzielt.  
Das kumulierte Defizit seit Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 beträgt somit ins-
gesamt 2.100.500,08 €. Durch die Buchungssystematik des Kommunalen Schutz-
schirms des Landes Hessen konnten die Defizite ausgeglichen bzw. mit der Nettopo-
sition verrechnet werden. Nach erfolgreicher Umsetzung der Maßnahmen der Vor-
jahre konnte die Stadt nach abgeschlossener Prüfung des Jahresabschlusses 2017 
am 16. Oktober 2019 aus dem Kommunalen Schutzschirm entlassen werden. 
 
Ziel der Stadt Weilburg sollte es weiterhin sein, den bereits eingeschlagenen Konso-
lidierungspfad weiter zu verfolgen und auch in den Folgejahren eine Überprüfung der 
Einnahme- und Kostenstrukturen in allen Bereichen sicherzustellen.  
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b) Finanzwirtschaft der Stadt Weilburg 
 
In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander und unsaldiert gebucht (Bruttoprin-
zip). Sie ist gegliedert in Zahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit sowie in Zahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen. 
Durch die Auflistung des Bestandes an Zahlungsmitteln vermittelt die Finanzrech-
nung ein Bild über die tatsächliche Finanz- und Liquiditätslage der Kommune. Die 
Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 zeigte folgende Werte: 
 

Finanzrechnung 2018 Ist-Ergebnis 2018  

Verwaltungstätigkeit   
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung   32.374.041,74 €  
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung   28.556.234,44 €  
Überschuss/Fehlbetrag 3.817.807,30 €  
    
Investitionstätigkeit   
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     2.436.042,43 €  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     5.512.952,26 €  
Überschuss/Fehlbetrag - 3.076.909,83 €  
    
Finanzierungstätigkeit   
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten     2.506.312,65 €  
Auszahlung für die Tilgung von Krediten     1.759.491,34 €  
Überschuss/Fehlbetrag        746.821,31 €  
    
Überschuss/Fehlbetrag haushaltsunwirksame Vorgänge        965.530,65 €  
    
Finanzmittelbetrag am Anfang des Haushaltsjahres - 101.895,91 €  
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres     2.453.249,43 €  
Finanzmittelbetrag am Ende des Haushaltsjahres     2.351.353,52 €  
 
Der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf insgesamt 
3.817.807,30 €. Er sollte immer positiv sein, da die Überschüsse vor allem der Til-
gung aufgenommener Kredite dienen sollen. Ist dies nicht der Fall, verringert sich die 
bilanzielle Verschuldung nicht.  
 
Prüfungsfeststellung: 
Die Tilgungen waren im Berichtsjahr - wie auch schon im Vorjahr - geringer als der 
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. 
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Der Bestand an Finanzmitteln hat sich im Abschlussjahr von -101.895,91 € (Stand 
1. Januar 2018) um 2.453.249,43 € auf 2.351.353,52 € (Stand 31. Dezember 2018) 
verbessert.  
Die Bilanzposition „Liquide Mittel“ mit einem Wert von 2.351.353,52 € stimmt mit dem 
Finanzmittelendbestand in der Finanzrechnung überein. 
 
 
4.1.6 Sonstiges 
 
a.) Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2018 
 
Nach § 112 Abs. 1 Satz 1 HGO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 112 Abs. 9 HGO soll 
der Gemeindevorstand über den aufgestellten Jahresabschluss innerhalb von vier 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres beschließen. Der Jahresabschluss 2018 
war folglich bis spätestens 30. April 2019 aufzustellen. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Der Jahresabschluss 2018 wurde am 2. Dezember 2019 durch den Magistrat aufge-
stellt. Die gesetzlich vorgeschriebene Frist wurde somit nicht eingehalten.  
 
 
b.) Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2017 
 
Nach § 114 Abs. 1 Satz 1 HGO beschließt die Gemeindevertretung über den vom 
Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember 
des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und zugleich über die Entlas-
tung des Gemeindevorstandes.  
 
Prüfungsfeststellung: 
Um die v. g. Frist einzuhalten, hätte die Stadtverordnetenversammlung über den ge-
prüften Jahresabschluss 2017 bis zum 31. Dezember 2019 beschließen müssen. Die 
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte in der Sitzung 
am 27. Juni 2019. Die Frist gem. § 114 Abs. 1 HGO wurde somit eingehalten. 
 
 

4.2 Schwerpunktprüfung Sachanlagevermögen 
 
4.2.1 Allgemeines 
 
Das Sachanlagevermögen stellt traditionell die weitaus größte Vermögensposition 
einer Kommune dar. Im Fall der Stadt Weilburg sind dies 71.634.147,42 € bei einer 
Bilanzsumme von 96.369.909,73 € im Berichtsjahr; dies entspricht 74,33 % des Ge-
samtvermögens.  
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Die regelmäßige Überprüfung der im Anlagevermögen bilanzierten Wertgegenstände 
hinsichtlich Werthaltigkeit und Vorhandensein stellt eine der grundlegenden Arbeiten 
bei der Erstellung eines jeden Jahresabschlusses dar. 
Aus diesem Grund stellt die Prüfung der Zugänge, Abgänge und Abschreibungen, 
der Werthaltigkeit und der vorschriftsgerechten Bilanzierung einen erheblichen Teil 
der Prüfung eines jeden Jahresabschlusses dar. 
 
Zunächst wurde festgestellt, dass ein korrekter Vortrag der Endwerte des Vorjahres 
in das Berichtsjahr erfolgte. 
 
Anschließend wurden nach einer repräsentativen Stichprobenauswahl die Anlagen-
zu und -abgänge überprüft und kritisch auf Auffälligkeiten durchgesehen. Durch das 
implementierte interne Kontrollsystem ist sichergestellt, dass sämtliche bilanzie-
rungspflichtigen Vermögensgegenstände der Finanzabteilung zur Kenntnis gelangen. 
Anhand von vertraglichen Unterlagen (Kaufverträge, Notarverträge o. ä.) und 
Eingangsrechnungen wurde das tatsächliche Vorhandensein der Vermögensgegen-
stände geprüft. Teilweise erfolgte auch eine persönliche Inaugenscheinnahme. Es 
wurde ferner darauf geachtet, ob die Nutzungsdauer den tatsächlichen Gegeben-
heiten entspricht und ob die korrekte Abbildung im Anlagenspiegel gem. Muster 21 
GemHVO erfolgte.  
 
Beim Verkauf von Anlagen wurde der gegenüber dem Buchwert abweichende Ver-
kaufserlös als außerordentlicher Ertrag oder Aufwand gebucht. Dabei wurde geprüft, 
ob die korrespondierenden Aufwendungen und Erträge vollständig erfasst, perioden-
gerecht ausgewiesen und an der richtigen Position der Ergebnisrechnung abgebildet 
wurden. 
 
Ferner wurde geprüft, ob es sich es sich bei Anlagezugängen um Investitionen oder 
Erhaltungsaufwendungen handelte. Im Gegenzug wurden die Instandhaltungsauf-
wendungen auf aktivierungspflichtige Sachverhalte geprüft. 
 
Zum 31. Dezember 2018 verließ der Mitarbeiter die Stadt, der bis dahin die Anlagen-
buchhaltung der Stadt federführend leitete. Die unterjährigen Buchungen wurden 
noch von ihm ausgeführt, während die Jahresabschlussarbeiten von anderen Mitar-
beitern auszuführen waren. 
 
 

4.2.2 Einhaltung des Kontenplans 
 
Nach § 33 Abs. 4 GemHVO ist der Buchführung ein Kontenplan zugrunde zu legen. 
Der Kontenplan ist aus dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen 
(KVKR - Muster 13 zu § 60 GemHVO) zu entwickeln; er kann bei Bedarf ergänzt 
werden. Er ist verbindlich. 
Die Konteninhalte stimmen im Wesentlichen mit den Kontobezeichnungen überein, 
der KVKR wurde im Wesentlichen eingehalten. Lediglich bei zwei Sachverhalten 
wurden Abweichungen festgestellt: 
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1. Die Urnenwände und -stelen wurden teilweise unter dem Sachkonto 0537000 
(Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude - Bereich: Bauten) und teilweise 
unter dem Sachkonto 0624000 (Friedhofsanlagen - Bereich: Infrastrukturver-
mögen) aktiviert. Da sie nicht zu den Bauten zählen, sind alle unter den 
Friedhofsanlagen abzubilden. 

2. Die Wege auf Friedhöfen wurden teilweise unter dem Sachkonto 0561000 
(Grundstückseinrichtungen - Bereich: Bauten) und teilweise unter dem Sach-
konto 0624000 (Friedhofsanlagen - Bereich: Infrastrukturvermögen) aktiviert. 
Laut KVKR sind sie eindeutig unter den Friedhofsanlagen zu bilanzieren. 

 
Da die Beträge unterhalb der maßgeblichen Wesentlichkeitsgrenze liegen und eine 
Umgliederung keinen wesentlichen Einfluss auf die Aussagekraft der Bilanz hat, 
wurde auf eine Umbuchung verzichtet. Diese erfolgt zum Jahresabschluss 2019. 
 
In das Sachanlagevermögen können nur werthaltige Vermögensgegenstände aufge-
nommen werden, deren wirtschaftliches Eigentum der Kommune zugeordnet werden 
kann. Die regelmäßige Überprüfung der im Anlagevermögen bilanzierten Wertgegen-
stände hinsichtlich Werthaltigkeit und Vorhandensein stellt eine der grundlegenden 
Arbeiten bei der Erstellung eines jeden Jahresabschlusses dar. 
 
Da die Prüfung des Sachanlagevermögens einen Schwerpunkt der Prüfung des Jah-
resabschlusses 2018 darstellt, ist es notwendig, auch bereits im Laufe der Prüfung 
korrigierte Prüfungsfeststellungen aufzuführen. 
 
 

4.2.3 Inventur 
 
Gemäß § 35 GemHVO hat die Gemeinde für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke, ihre For-
derungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre sonstigen 
Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen 
Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). 
 
In § 36 GemHVO sind Inventurvereinfachungen aufgeführt. Hiernach darf bei der 
Aufstellung des Inventars der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge 
und Wert auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden aufgrund 
von Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muss den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf diese Weise aufge-
stellten Inventars muss dem Aussagewert eines aufgrund einer körperlichen Be-
standsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen. 
Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres bedarf es 
einer körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeit-
punkt nicht, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand 
der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche 
Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. 
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Die erste Inventur nach kaufmännischen Grundsätzen wurde bei der Stadt Weilburg 
zum 1. Januar 2009 im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz durchgeführt.  
 
Prüfungsfeststellung 1: 
Die Stadt wendete den Erlass über die Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung 
von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 
vom 29. Juni 2016 des HMdIuS an. Gem. Ziffer 4 konnte auf die Erfassung und Ab-
stimmung der Buchbestände mit den vorhandenen Vermögensgegenständen bis zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 verzichtet werden. 
Zum Jahresabschluss 2017 wurde lediglich im Bereich der Kindergärten eine voll-
umfängliche Inventur durchgeführt. Zum 31. Dezember 2018 wurden zusätzlich die 
Vermögensgegenstände der Feuerwehren, des Forsts und der Friedhöfe aufgenom-
men. Es fehlen noch alle anderen im Besitz der Stadt befindlichen Liegenschaften, 
wie z. B. die Liegenschaft Mauerstraße 6/8. Dies ist umgehend nachzuholen. 
 
Prüfungsfeststellung 2: 
Die Ergebnisse der Teilinventuren wurden nur teilweise in die Anlagenbuchhaltung 
übernommen. Dies ist insbesondere auf den v. g. personellen Wechsel in der 
Anlagenbuchhaltung zurückzuführen. Auch dies ist zukünftig umzusetzen. 
 
 
4.2.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
 
Es wurde festgestellt, dass der Grundsatz der Bilanzstetigkeit beachtet wurde, wo-
nach die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandte Ansatzmethoden 
beizubehalten sind. Die einzige Ausnahme bildet die Bewertung der geringwertigen 
Wirtschaftsgüter (GWG). 
 
Gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
eines abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstandes, der einer selbstständigen 
Nutzung fähig ist, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe 
als Aufwand behandelt werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermö-
gensgegenstand 410 € nicht übersteigen. Davon abweichend kann für solche 
Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein 
Sammelposten gebildet werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermö-
gensgegenstand 150 €, aber nicht 1.000 € übersteigen. Der Sammelposten ist im 
Haushaltsjahr seiner Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils ei-
nem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen. 
 
Unter diese Regelung fielen u. a. die im Jahr 2018 angeschafften Tablets für die 
Stadträte und für die Stadtverordneten. 
 
Prüfungsfeststellung 1: 
Die Stadt Weilburg hat sich bis zum Jahresabschluss 2017 im Zuge dieses Wahl-
rechts für die Bilanzierung eines jährlichen Sammelpostens im Bereich der GWG´s 
entschieden. Der Sammelposten wurde im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben. 
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Dies widersprach der o.g. Gesetzesnorm, wonach der Sammelposten über fünf 
Jahre aufzulösen ist. 
Seit dem Jahr 2018 werden die GWG´s im Jahr des Zugangs direkt als Aufwand i. S. 
des § 41 Abs. 5 GemHVO behandelt und nicht mehr in der Anlagenbuchhaltung ab-
gebildet. Diese Verfahrensweise ist rechtskonform. Die Veränderung der 
Bewertungsmethode wurde im Anhang angegeben. 
 
Prüfungsfeststellung 2: 
Es wurde festgestellt, dass es im Berichtsjahr bei den zwei vorhandenen GWG-
Sachkonten (0790000 und 0890000) nur geringfügige Abschreibungen gab. Es 
zeigte sich, dass bei den meisten vorhandenen Sammelposten keine Auflösung vor-
genommen wurde. Konsequenterweise hätten nach dem Wechsel der Bewertungs-
methode alle Sammelposten aufgelöst werden müssen. 
Da die Korrektur im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verursacht hätte und die Auflösung betragsmäßig keinen wesent-
lichen Einfluss auf die Aussagekraft der Vermögensrechnung hat, wurde auf eine 
Korrektur verzichtet. Diese erfolgt zum Jahresabschluss 2019. 
 
 

4.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (AIB) 
 
Anlagen im Bau sind Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und 
andere Anlagegüter, deren Herstellung noch nicht beendet ist. Keine Rolle spielt es, 
ob die Herstellung durch das eigene oder ein fremdes Unternehmen erfolgt. Alle ent-
stehenden Aufwendungen werden vorübergehend in der Bilanzposition "Anlagen im 
Bau" erfasst und aktiviert. Anlagen im Bau werden am Bilanzstichtag in der Schluss-
bilanz gesondert im Sachanlagevermögen ausgewiesen. Damit wird auch deutlich, 
dass die Anlagen im Bau nicht der Abschreibung unterliegen. Ist die Anlage fertig 
gestellt, werden die auf den "Anlagen im Bau" übertragenen Aufwendungen auf das 
entsprechende Anlagekonto umgebucht und aktiviert, z. B. Gebäude. 
 
Der Bestand der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ in der 
Anlagenbuchhaltung der Stadt Weilburg beträgt insgesamt 2.150.179,73 €. Darin 
enthalten sind u. a. Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie das Feuerwehrgerä-
tehaus Hirschhausen. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Es wurde festgestellt, dass sich in dieser Bilanzposition auch die zwei Grundstücke 
des ehemaligen MAN-Geländes befanden, welches zu einem Feuerwehrstützpunkt 
umgebaut wird. Diese Grundstücke wurden während der Prüfung umgebucht. Wei-
tere Umbuchungen aufgrund bis zum Bilanzstichtag erfolgter Lieferung bzw. Fertig-
stellung waren nicht erforderlich. Die ordnungsgemäße Darstellung und auch gute 
Übersichtlichkeit resultieren aus der engen Abstimmung mit dem Fachbereich 3 
(Bauen und Liegenschaften). 
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4.2.6 Aktivierte Eigenleistungen 
 
Unter dem Begriff Eigenleistung versteht man Aufwendungen der Gemeinde, die zur 
Herstellung oder Anschaffung eines Vermögensgegenstands benötigt werden, wel-
cher nicht zur Veräußerung, sondern zur dauerhaften Nutzung bestimmt und somit 
bei der Gemeinde zu aktivieren ist.  
 
Beim Anbau der KiTa in Odersbach erbrachte der Bauhof der Stadt im Berichtsjahr 
Eigenleistungen i. H. v. insgesamt 19.767,50 €. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Diese wurden korrekt aktiviert und in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleis-
tung (Sachkonto 5259000) ausgewiesen. Die Prüfung erfolgte durch Einsichtnahme 
in die Arbeitsnachweise der Mitarbeiter des Bauhofs, die zur Festlegung der 
Herstellungskosten herangezogen wurden. Für diese Fertigungseinzelkosten gibt es 
gem. Hinweis Nr. 2 zu § 41 GemHVO ein Bilanzierungsgebot. Fertigungsgemein-
kosten, für die es ein Bilanzierungswahlrecht gibt, wurden nicht bilanziert. Es 
ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 

4.2.7 Anlagen und dazugehörige Sonderposten 
 
Generell ist ein Sonderposten in Form eines zweckgebundenen Zuschusses mit dem 
dazugehörigen Anlagegut im Finanzprogramm zu verknüpfen. Erst mit Fertigstellung 
und Aktivierung einer Anlage wird der Sonderposten gem. § 38 Abs. 4 GemHVO 
analog der Abschreibungs- und Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam 
aufgelöst. 
 
Gem. Hinweis Nr.3 zu § 38 Abs. 4 GemHVO muss der Auflösungszeitraum mit dem 
Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Das heißt, 
dass Beginn und Ende gleich müssen sein. Die ertragswirksame Auflösung beginnt 
unabhängig davon, in welchem Jahr der Sonderposten bei der Stadt tatsächlich ein-
gegangen ist bzw. Investitionsbeiträge an Anlieger erhoben werden. D. h., der Be-
ginn der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens richtet sich nicht nach dem 
Zahlungseingang, sondern nach dem Fertigstellungs-bzw. Aktivierungszeitpunkt des 
Anlagegutes. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Die erhaltenen Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten passiviert und nicht 
saldiert gebucht. Die Auswertung der „Anlage - Prüfbericht Zuschuss“ ergab keine 
berichtsrelevanten Beanstandungen. 
 
  



Schlussbericht über die  Kreisausschuss 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018  des Landkreises Limburg-Weilburg 
der Stadt Weilburg an der Lahn  - Sonderdienst Revision - 
 

Seite 27 von 33  
 

5. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG 
 

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
Im Rahmen der Prüfung 2018 haben sich insgesamt 3 Sachverhalte ergeben, welche 
zu Umbuchungen/Umgliederungen führten. Dies betraf im Wesentlichen:  
 

• Umbuchung der Grundstücke MAN-Gelände i. H. v. 377.507,70 € 
• Auflösung der Rückstellung für Gesamtabschlüsse i. H. v. 49.784,05 € 

Das Jahresergebnis verbesserte sich um 50.176,25 € auf einen Jahresüberschuss 
von nun 3.201.342,62 €; die Bilanzsumme blieb unverändert bei 96.369.909,73 €. 
 
 

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des Kommunalen 
Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kon-
tenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 
 
Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die 
Rechnungen und Gutschriften wurden ordnungsgemäß angewiesen, die Belege aus-
reichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die geprüften Zahlen des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2017 wurden richtig ins Berichtsjahr übertragen. Der 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde aus der Buchführung zutreffend 
entwickelt und vom Magistrat am 16. Dezember 2019 aufgestellt. Die Unterlagen zur 
Prüfung des Jahresabschlusses wurden der Revision am 7. Februar 2020 zugeleitet. 
 
Für den Zeitraum der Prüfung wurde der Revision von der Stadt Weilburg ein Zugang 
zum Buchhaltungssystem „NSK“ mit Leserechten ermöglicht. 
 
Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, 
der Rückstellungen, der Sonderposten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungs-
abgrenzungsposten sind durch die Stadt Weilburg erbracht.  
 
Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Fest-
stellung der Revision den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen 
und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften 
Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbil-
dung in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht. 
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5.1.2 Jahresabschluss 
 
Der Jahresabschluss ist das Rechenwerk der Kommune, das die tatsächliche Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellt und mit dem der Magistrat 
über seine Haushaltsführung Rechenschaft ablegt. 
 
Der Jahresabschluss ist gem. § 112 Abs. 3 HGO i. V. m. § 51 GemHVO durch einen 
Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Jahresabschluss sind die in § 112 Abs. 4 
HGO i. V. m. § 50 GemHVO genannten Anlagen beizufügen. 
 
Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und 
die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten, die Bilanzierungshilfen und die 
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für er-
kennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet. 
 
Gemäß § 50 GemHVO sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der 
Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von die Stadt Weilburg 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die wesentlichen Abwei-
chungen zu den einzelnen Positionen sowie die sonstigen Pflichtangaben zu erläu-
tern. Gemäß § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO und § 52 Abs. 3 GemHVO sind dem Anhang 
die Anlagen-, die Verbindlichkeiten-, die Forderungs- und die Rückstellungsüber-
sicht beizufügen.  
 
Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2018 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen 
abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Sat-
zungen, Verordnungen, Richtlinien und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
entspricht. 
 
 

5.1.3 Rechenschaftsbericht 
 
Nach § 51 Abs. 1 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushalts-
wirtschaft im Bereich der Verwaltungs-, Investitions - und Finanzierungstätigkeit so-
wie die Lage der Kommune unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung der stetigen 
Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird. Dabei 
sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen 
der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung 
der Abschlussrechnungen vorzunehmen. 
 
Der vom Magistrat der Stadt Weilburg aufgestellte Rechenschaftsbericht ist diesem 
Bericht als Anlage beigefügt. Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht  
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• mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen im Einklang steht,  

• im Wesentlichen ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Weilburg vermit-
telt,  

• die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 
von besonderer Bedeutung insgesamt zutreffend darstellt und 

• alle weiteren nach § 51 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen 
enthält. 

 
Hinsichtlich der Darstellung von besonderen Vorgängen, die nach dem Schluss des 
Haushaltsjahres 2018 bekannt geworden sind, wird auf Seite 14 unter Punkt 5 des 
Rechenschaftsberichtes der Stadt Weilburg verwiesen.  
Der Revision sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres 2018 eingetre-
tenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berich-
ten wäre. 
 
 

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss muss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln (§ 112 Abs. 1 HGO). Dies ist durch 
eine entsprechende Darstellung der einzelnen Bestandteile (Vermögens-, Ergebnis- 
und Finanzrechnung) zu gewährleisten. 
 
Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.  
 
Nach Überzeugung der Revision vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Weilburg. Der 
Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 
Kommune und stellt im Wesentlichen die Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 
 
 

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 
Die im Jahresabschluss angewandten Bewertungsgrundlagen entsprechen den 
§§ 35 ff. GemHVO. Im Übrigen wird auf die Angaben im Anhang der Stadt Weilburg 
verwiesen, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist. 
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5.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 
 
Im Vergleich zum Vorjahr änderte die Stadt die Bilanzierungsmethode beim Ansatz 
der GWG´s (Vgl. Nr. 4.2.4 dieses Berichts). Eine weitere Änderung der bisher an-
gewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde bei der Erstellung des 
Jahresabschlusses 2018 nicht vorgenommen. 
 
 

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen 
 
Von Aufgliederungen und Erläuterungen wird hier abgesehen, da sie im Anhang aus-
reichend und übersichtlich ausgeführt wurden. 
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6. SCHLUSSBEMERKUNGEN 
 
Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlage beigefügten Jah-
resabschluss inklusive Rechenschaftsbericht der Stadt Weilburg zum 31. Dezember 
2018 für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 den folgenden 
uneingeschränkten Prüfvermerk erteilt: 
 
 
Die Revision hat den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des 
Rechenschaftsberichtes der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2018 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Rechenschaftsbericht nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften liegen 
in der Verantwortung des Magistrates der Stadt Weilburg. Aufgabe der Revision ist 
es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht 
abzugeben. 
 
Die Revision hat die Jahresabschlussprüfung nach § 128 Abs. 1 HGO i. V. m. 
§ 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO vorgenommen. Die Prüfung ist so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Weil-
burg berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise über die Angaben der Buchführung, des Jahres-
abschlusses und des Rechenschaftsberichtes überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze, der wesentlichen Einschätzungen des Magistrates sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-
berichtes. Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für die Beurteilung bildet. 
 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
 
Nach Überzeugung der Revision entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Weilburg. 
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7. ANLAGENVERZEICHNIS 
 
 

Anlage 1           Anhang zum Jahresabschluss 2018 
 

Anlage 2       Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 

Anlage 3                        Vermögensrechnung 

Anlage 4                Gesamtergebnisrechnung 

Anlage 5           Gesamtfinanzrechnung 

Anlage 6              Anlagenspiegel 

Anlage 7           Rückstellungsübersicht 

Anlage 8               Forderungsübersicht 

Anlage 9                         Verbindlichkeitenübersicht 

Anlage 10   Übersicht über die nach 2019 übertragenen Haushaltsermächtigungen 

Anlage 11        Vollständigkeitserklärung  
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Stadt Weilburg Anlage 6 zum Anhang zum Jahresabschluss 2018

Stand Stand 

01.01.2018 31.12.2018 bis u 1 J. über 1 bis 5 J. über 5 Jahre

Euro Euro Euro Euro Euro

4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus 

Kreditaufnahmen für Investitionen

21.856.405,01 22.561.229,15 1.794.926,76 6.874.483,46 13.891.818,93

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten

15.098.141,71 16.040.708,62 1.238.931,34 4.799.784,90 10.001.992,38

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber 

öffentlichen Kreditgebern

6.758.263,30 6.520.520,53 555.995,42 2.074.698,56 3.889.826,55

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber 

sonstigen Kreditgebern

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Verbindlichkeiten aus Kredit-

aufnahmen zur Liquiditätssich.

606.888,77 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Verbindlichkeiten aus kredit-

ähnlichen Rechtsgeschäften

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuwei-

sungen, Transferleistungen sowie 

Investitionszuweisungen und -

zuschüssen

573.206,23 492.134,47 492.134,47 0,00 0,00

4.5.1 Verbindlichkeiten aus Zuwei-

sungen, Transferleistungen sowie 

Investitionszuweisungen 

gegenüber öffentlichem Bereich

23.541,31 64.278,35 64.278,35 0,00 0,00

4.5.2 Verbindlichkeiten aus Zuwei-

sungen, Transferleistungen sowie 

Investitionszuschüssen gegenüber 

privaten Unternehmen

0,00 2.461,15 2.461,15 0,00 0,00

4.5.3 Verbindlichkeiten aus Zuwei-

sungen, Transferleistungen sowie 

Investitionszuschüssen gegenüber 

übrigem Bereich

222.283,60 67.551,19 67.551,19 0,00 0,00

4.5.4 Verbindlichkeiten aus nicht 

zweckbestimmter Verwen-dung 

von Investitionszuwei-sungen und -

zuschüssen

327.381,32 357.843,78 357.843,78 0,00 0,00

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen

470.703,79 474.850,45 474.850,45 0,00 0,00

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und 

steuerähnlichen Abgaben

64,86 192,00 192,00 0,00 0,00

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen und 

Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht

98.613,04 160.943,92 160.943,92 0,00 0,00

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 600.834,77 1.156.438,60 1.156.438,60 0,00 0,00

Gesamt 24.206.716,47 24.845.788,59 4.079.486,20 6.874.483,46 13.891.818,93

Verbindlichkeitenübersicht 2018

Restlaufzeit (Fälligkeit)
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